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Thema:

Vergabe von Planungsleistungen zur Erarbeitung
des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Furtwangen-Gütenbach; Beschlussempfehlung
an die Delegierten des gemeinsamen
Ausschusses der VVG Furtwangen-Gütenbach

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 27.06.2023

Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald unterbreitet den Delegierten des
gemeinsamen Ausschusses der VVG Furtwangen-Gütenbach folgende Beschlussempfehlung:

Das Büro Hage und Hoppenstedt in Rottenburg erhält den Auftrag für die Planungsleistungen zur
Erarbeitung des Flächennutzungsplans, des Landschaftsplans und des Umweltberichts zum
Flächennutzungsplan für die VVG Furtwangen-Gütenbach zu einer Angebotssumme in Höhe von
insgesamt 438.251,- € Brutto.
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Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Die erforderlichen Planungsleistungen für den Flächennutzungsplan, den Landschaftsplan und den
Umweltbericht zum Flächennutzungsplan der VVG Furtwangen-Gütenbach wurden durch die
Verwaltung mit juristischer Begleitung, aufgrund des recht umfangreichen und komplizierten EU-
Vergaberechts, europaweit ausgeschrieben.

Die Bekanntmachung der Vorinformation im EU-Amtsblatt erfolgte am 01.02.2023. Die Bekanntgabe
der Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen, wurde am 14.03.2023 im EU-Amtsblatt
veröffentlicht. Es wurden daraufhin zum Submissionstermin am 31.03.2023, zwei Teilnahmeanträge
eingereicht, welche den zuvor formulierten Eignungskriterien entsprachen. Beide Büros wurden
daraufhin mit Frist bis zum 10.05.2023, zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Fristgerecht
wurden von beiden Büros jeweils ein Angebot abgegeben. Beide Angebote wurden daraufhin einer
formellen Prüfung unterzogen, welche zum Ergebnis kam, dass die Unterlagen vollständig
abgegeben wurden. Daraufhin wurden beide Angebote hinsichtlich der festgelegten
Zuschlagskriterien geprüft.

Im Vorfeld der Vergabe wurde festgelegt, dass folgende Zuschlagskriterien zugrunde gelegt werden
sollen:

Honorar: 40 %
Herangehensweise an die Aufgabenstellung: 60 %

Das Büro HHP hat eine Honorarsumme in Höhe von 438.251,- € angeboten. Durch den zweiten
Bieter wurde eine Honorarsumme in Höhe von 682.532,- € angeboten.

Die Bewertung des Honorarangebots (Preis) erfolgt dergestalt, dass das Angebot mit dem
wirtschaftlich günstigsten Preis 10 Punkte erhält. Ein Angebot mit dem 1,5-fachen Preis des
günstigsten Angebots erhält 0 Punkte. Im vorliegenden Fall liegt der zweite Bieter über dem Faktor
von 1,5 über dem Angebot des Büros HHP, sodass der zweite Bieter 0 Punkte erhält.

Nach Durchführung eines Bietergesprächs vom 16.05.2023 wurden dem Büro HHP 8 Punkte
hinsichtlich des Kriteriums „Herangehensweise an die Aufgabenerstellung“ vergeben. Somit konnte
das Bietergespräch mit dem zweitplatzierten unterbleiben, da der Abstand zum Büro HHP rein
rechnerisch sowieso nicht mehr aufgeholt werden konnte.

Der Vergabevorschlag der Verwaltung sieht daher vor, dass Büro HHP mit dem im Beschluss
aufgeführten Leistungspaket zu beauftragen. Aus formellen Gründen muss der Vergabebeschluss
durch den gemeinsamen Ausschuss der VVG Furtwangen-Gütenbach gefasst werden. Der
Gemeinderat soll den Delegierten der VVG Furtwangen-Gütenbach somit lediglich eine
Beschlussempfehlung unterbreiten.

Stand der Vorberatungen

Keine.

Kosten und Finanzierung

Im Haushalt 2023 wurden unter dem Produkt “Orts- und Regionalplanung“, für das anstehende
Flächennutzungsplanverfahren, Mittel in Höhe von 50.000,- € eingestellt. Die Kosten für das
Verfahren werden durch die Stadt Furtwangen und die Gemeinde Gütenbach anhand der
Einwohnerzahl verteilt.


